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AMTLICHE NACHRICHTEN 
 
ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, den 29. März 2018,   
um 19.00 Uhr, im Rathaus, Sitzungssaal statt. 

Gemeindeamt 
        Aicha vorm Wald 

 
-  -  - 

 
 

Schuleinschreibung 2018 in der Grundschule Aicha vorm Wald 
am Montag, den 19. März 2018 um 11.00 Uhr 

 
Es ist wieder soweit: die kommenden ABC-Schützen werden zusammen mit ihren 
Eltern zur Schuleinschreibung in die Grundschule Aicha vorm Wald eingeladen. 
Dieser erste Kontakt der Eltern und vor allem der Kinder mit der Schule soll auch 
dieses Jahr wieder so gestaltet werden, dass nicht das Ausfüllen von Formularen 
und sonstige Verwaltungsakte im Vordergrund stehen. Ganz im Gegenteil: Am 
Einschreibetag erwartet die Kinder als Rahmenprogramm die Möglichkeit, 
verschiedene Spiele auszuprobieren, etwas zu malen oder zu basteln. 
 
Der Elternbeirat versorgt Kinder und Eltern mit Getränken, Kuchen und kleinen 
Häppchen. 
 
Bitte nehmen Sie sich, liebe Eltern, für den Einschreibungstag genügend Zeit. In 
einem Gespräch mit Eltern und ausführlichem spielerischem Kontakt mit den 
Kindern wollen sich die einschreibenden Lehrer über die Schulfähigkeit der 
kommenden ABC-Schützen informieren; eine genauere Beurteilung und eine 
bessere Beratung im Einzelfall ist somit möglich. 
 
Bei der vorzeitigen Aufnahme entscheidet der Schulleiter. Grundlage stellt das 
„Kieler Einschulungsverfahren“ dar. 
 
 

gez.  Kotz Caroline, Rin 
 
 

-  -  - 
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In Vollzug des Art. 18 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern lade ich Sie zur 
  
 

Bürgerversammlung 
der Gemeinde Aicha vorm Wald 

  
ein. 
 
Datum:  Freitag, 16.03.2018 
Ort:   Gasthaus Stauder, Am Kirchplatz 3, Aicha vorm Wald  
Beginn:  19:00 Uhr 
  
 
T A G E S O R D N U N G : 
 

- Begrüßung und Eröffnung 
- Bericht des Geschäftsleiters Andreas Gastinger 
- Bericht des 1. Bürgermeisters Georg Hatzesberger  
- Vorstellung der im Jahr 2017 durchgeführten Voruntersuchung zur Städtebaulichen Entwicklung des 

Ortskerns durch das Büro Jocham + Kellhuber 
- Bürger fragen - Bürgermeister antwortet 

  
Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Aicha vorm Wald werden zum Besuch dieser Bürgerversammlung 
eingeladen. Nach dem Bericht des Ersten Bürgermeisters haben Sie die Möglichkeit Fragen zu stellen. Das Wort 
können grundsätzlich nur Gemeindebürger erhalten; Ausnahmen kann die Bürgerversammlung beschließen. 
Gemeindebürger der Gemeinde Aicha vorm Wald sind alle Gemeindeangehörigen, die das Recht zur Teilnahme 
an den Kommunalwahlen in Aicha vorm Wald haben. 
Beschlossene Empfehlungen der Bürgerversammlung werden innerhalb einer Frist von drei Monaten vom 
Gemeinderat behandelt. 
  
 Aicha vorm Wald, 28.02.2018 
  
Georg Hatzesberger  
1. Bürgermeister 

-  -  - 
 

Kreisjugendring Passau 
Jahresprogramm 2018 

 
Auch dieses Jahr legt der KJR  wieder ein Programmheft auf. Das handliche DIN A6-formatige farbige Heft wird 
ab Mitte März, über alle Schulen im Landkreis Passau verteilt und liegt zur Abholung in 
ihrer Gemeindeverwaltung aus. 
 
Ab diesem Zeitpunkt können Sie das Programmheft auch auf unserer Homepage  
 

www.kjr-passau.de 
durchblättern. Eine Teilnehmeranmeldung ist zudem auch online möglich. 
 
Die Verantwortlichen des KJR hoffen, dass die Angebote wieder regen Zuspruch finden. 
Das Programm ist eine bunte Mischung aus „altbewährtem“ und neuen Angeboten. 
Ein Tipp: wer die Angebote in den Ferien als Ferienbetreuung nutzen möchte, sollte möglichst bald buchen, 
da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zur Verfügung steht. 

-  -  - 



- 3 - 

 
-  -  - 

 
-  -  - 
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Hinweise vom Bauamt 
 

 
Information zur Bekanntmachung über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der 1. Änderung der 
Ortsabrundungssatzung „Schilding“ nach § 13 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 

I. Der Gemeinderat der Gemeinde Aicha vorm Wald hat am 01.03.2018 beschlossen, die Ortsabrundungssatzung 
Schilding zu ändern. 
 

Für das Grundstück Fl.Nr. 1659/1, Gmkg. Aicha vorm Wald soll auch folgende Bauweise zulässig sein:  
 
Dachform, -neigung: 
Satteldach 25° 
Zeltdach 25° 

 
II. Der Entwurf mit Begrünung liegt in der Zeit vom 13.03.2018 – 12.04.2018 im Rathaus Aicha vorm Wald, Zimmer Nr. 

7 öffentlich aus. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen (schriftlich oder zur Niederschrift) 
vorgebracht werden.  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 HS 2 BauGB). 
Ebenso ist ein Antrag nach § 47 VwGO unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 
 

III. Hinweis: Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 auszulegenden 
Unterlagen sind zusätzlich im Internet unter www.aichavormwald.de – Rathaus online - Bauleitpläne abrufbar.  
 

-  -  - 

 
Voranzeige: 

Musikcafé am Sonntag, 22. April 2018, um 14.00 Uhr, in der Schulaula Aicha vorm Wald. 
 
Motto: Musik aus aller Welt 
 
Mitwirkende: 
Schulband LaLuAnKa; Vokalensemble der Zweigstelle, Gesang Solo und Duett, Klavierkompositionen zum Entspannen. 
Der Förderverein der Musikschule in Aicha vorm Wald verwöhnt uns mit selbstgebackenem Kuchen, Kaffee und Tee und 
sorgt  für Gemütlichkeit in unserem gemütlichen "Kaffeehaus-Ambiente". 

Eintritt frei! Freiwillige Spenden werden gerne angenommen! 

Infos und Anmeldung für Musikunterricht an der Musikschule im Landkreis Passau finden Sie auf der Homepage der 
Musikschule unter: www.landkreis-passau.de/musikschule oder per E-Mail: musikschule@landkreis-passau.de; Tel.: 0851 
397 622, Fax: 0851 490 595 620. 

Die Geschäftsstelle der Kreismusikschule ist für Sie offen:  Mo.-Do. 8.00 bis 16.00 Uhr und Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr 

Damir Bedrina 
Zweigstellenleiter der KMS in Aicha vorm Wald 

-  -  - 
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Projekt: Fit und Gesund 
 
Ausgangssituation für dieses Projekt war das zunehmende Interesse der Kinder, aktiv das 
Frühstücksbuffet mitzugestalten. Es entwickelten sich Fragen wie: „Warum ist Schokolade nicht 
gesund?“; und:  „Wie schaut eigentlich ein Kohlrabi aus?“  
 
Tägliche Obstpausen und das Angebot an Obst und Gemüse durch die Teilnahme am 
Schulfruchtprogramm, wurde durch das aktuelle Projekt erweitert.  
 
Die Kinder erarbeiteten verschiedene Oberbegriffe von Lebensmitteln (Obst, Gemüse, Getreide…) 
und beschrifteten Zugwagons, die die Eltern befüllten.  
 
Zusammen mit den Kindern wurden begeistert jeden Tag daraus bunte Gemüseteller, Obstsalate, 
Dips, Rohkost-Sticks und frisch gepresste Smoothies zubereitet. Zudem wurde ein Sauerteigbrot und 
Gemüsepizza gebacken, ein Meditationsraum mit Klangschalen eingerichtet sowie Yoga und ein 
Sporttag mit Geräteturnen geplant.  
 
Die Rückmeldung der Kinder und Eltern ist durchwegs positiv. Viele Eltern staunen darüber, wie 
neugierig die Kinder die gesunden Speisen essen, die Zuhause verschmäht werden.  
 
Bürgermeister Georg Hatzesberger freute sich sehr über eine Frühstücks - Einladung des 
Kindergartens und bewunderte, wie kunstvoll die Kinder die große Auswahl am Buffet zubereitet 
haben. Leitung Nicole Gassner überreichte liebevoll zubereitete gesunde Snacks für die Mitarbeiter 
des Rathauses – zusammen mit herzlichen Grüßen und Worten des Danks für die stets gute 
Zusammenarbeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
(von links) Bürgermeister Georg Hatzesberger, Leitung Nicole Gassner, Kinderpflegerin Waltraud Wagner 

-  -  - 
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Verhaltensregeln zur Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest 
 
Bei der Afrikanischen Schweinepest (ASP) handelt es sich um eine schwere Virusinfektion, die 
ausschließlich Schweine (Haus- und Wildschweine) betrifft und für diese tödlich ist. Für den Menschen 
stellt sie keine Gefahr dar. In Deutschland ist ASP bisher noch nie aufgetreten. 
 
Das Hauptverbreitungsgebiet der ASP sind afrikanische Länder südlich der Sahara. Vermutlich wurde die 
ASP aus Afrika nach Georgien eingeschleppt. Im Juni 2007 wurden die ersten ASP-Ausbrüche aus Georgien 
gemeldet. Als Ursache wird die illegale Entsorgung von Speiseabfällen vermutet, die den ASP-Erreger 
enthielten.  
 
Seit dem Jahr 2014 tritt die ASP  auch  in den baltischen Staaten und in Polen auf, am 21. Juni 2017 wurde 
ASP erstmals bei Wildschweinen in der Tschechischen Republik festgestellt, am 31. Juli 2017 bei 
Hausschweinen in Rumänien. 
 
Es besteht stets die Gefahr, dass die Seuche aufgrund des hohen Infektionsdruckes in weitere Länder der 
EU verschleppt wird.  
 
Eine Einschleppung der ASP nach Deutschland würde neben den Auswirkungen für die Tiere auch 
schwere wirtschaftliche Folgen mit sich bringen. Kritisch wäre eine Einschleppung in die 
Wildschweinpopulation, da hier die Möglichkeiten einer Seuchenbekämpfung sehr begrenzt sind.  
 
 
 
 
Lebensmittel als Infektionsquelle 
 
Das Virus wird entweder direkt über Tierkontakte oder indirekt, zum Beispiel über Fleisch oder Wurst von 
infizierten Tieren, übertragen. Unter ungünstigen Bedingungen können unachtsam entsorgte Reste von 
virushaltigem Reiseproviant ausreichen, um die Seuche einzuschleppen. Solche Essensreste sollten 
daher vermieden oder aber ordnungsgemäß, d. h. für Wildschweine nicht zugänglich, in verschossene 
Müllbehälter entsorgt werden. 
 
Für Haus- und auch für Wildschweine besteht seit Jahrzehnten ein Verbot der Verfütterung von Küchen- 
und Speiseabfällen. Da das Virus außerordentlich lange ansteckungsfähig bleibt, kann es auch durch 
Gegenstände wie z. B. Werkzeuge, Schuhwerk, Kleidung  oder Transportfahrzeuge weiter verbreitet 
werden. Deshalb sollten Reisende, auch Jagdreisende, und Transporteure sich besonders vorsichtig und 
verantwortungsvoll verhalten und Hygienemaßregeln beachten.  
 
Eine funktionierende Früherkennung von möglichen Einschleppungen nach Deutschland stellt hohe 
Anforderungen an alle Bürger, besonders aber an Schweinehalter, Tierärzte und Jäger, um der Tierseuche 
im Fall des Falles möglichst wenig Zeit für die Weiterverbreitung zu geben.  
 
 
 

Quelle: Landratsamt Passau/Veterinärwesen 
 
 
 

-  -  - 
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Gebäudeabbruch  - Wie wird es richtig gemacht? 
 
 
Der ordnungsgemäße Rückbau von Gebäuden gewinnt zunehmend an Bedeutung!  
Insbesondere gilt es, den Austrag und die Verteilung von Schadstoffen in die Umwelt durch einen fehlerhaften 
Rückbau zu verhindern.  
 
In der aktuellen Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) ist die Pflicht zur Getrennthaltung nunmehr auch für Bau- 
und Abbruchabfälle konkretisiert.  
 
Bei Bau- und Abbruchabfällen gilt grundsätzliche Pflicht zur getrennten Sammlung von Glas, Kunststoff, Metallen 
einschließlich Legierungen, Holz, Dämmmaterial, Bitumengemischen, Baustoffen auf Gipsbasis, Beton, Ziegeln 
sowie Fliesen und Keramik. Die GewAbfV lässt hier nur unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen zu. 
 
Die einzelnen Abfallfraktionen sind vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling 
zuzuführen. 
 
Ein ordnungsgemäßer und selektiver Rückbau wird empfohlen um die Anforderungen der GewAbfV zu erfüllen 
und um Entsorgungskosten zu reduzieren. 
 
Für die Durchführung der ordnungsgemäßen Entsorgung ist der Abfallerzeuger und –besitzer verantwortlich. 
Auch bei der Beauftragung eines Abbruchunternehmens bleibt der Bauherr (mit)verantwortlich. 
 
Der nicht ordnungsgemäße Rückbau, eine nicht ordnungsgemäße Trennung oder gar eine unzulässige 
Vermischung von Abfällen können eine Ordnungswidrigkeit oder ggf. den Straftatbestand nach § 326 StGB 
erfüllen, wenn dadurch eine ordnungsgemäße Entsorgung der jeweiligen Abfälle nicht möglich ist.  
 
Weitere Informationen unter  
http://www.landkreis-passau.de/natur-umwelt-
klima/umweltschutz/?BeratungenundAuskuenfte&view=org&orgid=b614afa0-80d2-11d5-92d8-00306e0607e7     
oder    
https://www.lfu.bayern.de/abfall/schadstoffratgeber_gebaeuderueckbau/index.htm  
 

 
Umweltschutzbehörde am      
Landratsamt Passau 
Domplatz 11 
94032 Passau 
Telnr.: 0851/397-310/-302/-309 
Fax:    0851/490595310 
umweltschutzbehoerde@landkreis-passau.de 

 

 

 

 

 
 

-  -  - 
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VIA NOVA Gemeindetreffen 
 
Die „VIA NOVA“ Bayerwaldgemeinden des Europäischen Pilgerweges trafen sich 
anlässlich ihres traditionellen jährlichen Treffens im Rathaus in Vilshofen. 
Bürgermeister Helmut Willmerdinger, Sprecher der Bayerwaldgemeinden, durfte 
neben dem Hausherrn Bürgermeister Florian Gams, auch Bürgermeisterkollegen 
Pilgerwegbegleiter und Pilgerwegbeauftragte, sowie die Geschäftsführerin des 
Vereins, Berta Altendorfer begrüßen. 
 
Ein gemeinsamer Rückblick auf das Jahr 2017 zeigte den Anwesenden die 
erfolgreiche Entwicklung des stetig beliebter werdenden Pilgerweges „VIA NOVA“ 
auf. Immer mehr Menschen lassen sich vom „Pilgerfieber auf dem Pilgerweg vor der 
eigenen Haustüre“ anstecken. Ob Kindergarten- oder Firmungskinder, Familien 
oder Senioren, die breitgefächerten Angebote auf der Bayerwaldroute werden 
gerne angenommen.  
 
 
Durch die gemeinsam erstellte Broschüre „Weitergehen mit Mut, Kraft, Liebe und 
Besonnenheit“, die die vielfältigsten Pauschalangebote für das Jahr 2017 enthielt, 
wurden dem Pilger erlebnisreiche Führungen angeboten, die sicher nicht so schnell vergessen wurden. Auch für 2018 
steht die Broschüre interessierten Pilgern mit neuen Angeboten zur Verfügung.  
Unter dem Tagesordnungspunkt: Ausblick 2018, hat Berta Altendorfer über den aktuellen Stand zum Förderprojekt „VIA 
NOVA  - geht neue Wege“ und dem angeschlossenen Partnerprojekt Bayerischer Wald Pilger Spirit, informiert. Das 
Pilgerherz soll u.a. auch durch eine regionale Pilger-App mit Audio Guides an 24 Hörstationen künftig höher schlagen. 
Nachdem der Förderbescheid vorliegt, kann nun  mit der Beteiligung von allen Anliegergemeinden der VIA NOVA 
Bayerischer Wald das Projekt von Vilshofen bis Philippsreut umgesetzt werden. 

 
-  -  - 

 
Bürgerenergiepreis Niederbayern 2018 – Mein Impuls. Unsere Zukunft!  
10.000 Euro für die Energiezukunft: Bewerben Sie sich jetzt! 
 
Viele Energiehelden, klein und groß, bringen mit ihrem lokalen Engagement die Energiewende voran. Und dafür zeichnen 
wir sie mit dem Bürgerenergiepreis Niederbayern aus. So erfahren noch mehr Menschen von den vielen Impulsen, die 
Bürgerinnen und Bürger setzen. In Niederbayern beginnt nun die nächste Bürgerenergiepreis-Runde, bei der uns auch in 
diesem Jahr die Regierung von Niederbayern unterstützt. 
 
Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an Privatpersonen, Vereine, Schulen und Kindergärten, die mit 
ihren Ideen und Projekten einen Impuls für die Energiezukunft setzen. Gefördert werden pfiffige und außergewöhnliche 
Ideen und Maßnahmen, die einen Energiebezug haben und sich mit den Themen Energieeffizienz oder Ökologie 
befassen.  
Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen Geschäftszwecks unterstützen (z. B. ein 
Heizungsbauer, der eine neue Wärmepumpe entwickelt hat).  
 
Eine ausführliche Beschreibung, den Bewerbungsbogen und Videos der Vorjahressieger finden Sie im Internet unter 
www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis. 
Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie allen, mit welchen Ideen und Projekten Sie die Energiezukunft 
vorantreiben. Der vollständig ausgefüllte Bewerbungsbogen kann zusammen mit Fotos und ergänzenden Unterlagen 
(max. 10 DIN A 4-Seiten) bis zum 24. April 2018 bei der Bayernwerk Netz GmbH, Corinna Hollweck, Lilienthalstraße 7, 
93049 Regensburg, eingereicht werden.  
Die Gewinner werden durch eine Fachjury benannt, die auch die Höhe des Preisgeldes festlegt. 
 
Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren können Sie sich an Annette Seidel,  
Telefon 09 21-2 85-20 82, buergerenergiepreis@bayernwerk.de, wenden.  

-  -  - 
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Neukirchener Frühling 
März & April 2018 

Samstag, 17. März 2018, im Rock Café Groll 

Oldietreffen 
Einlass: 20.00 Uhr, ab 22.00 Uhr Rockmusik vom Feinsten. 

Samstag, 24. und Sonntag, 25. März 2018, 
vor und nach dem Gottesdienst im Foyer der Grundschule 

Kunterbunter Ostermarkt 
Veranstalter: Frauenbund N.v.W. Entdecken Sie allerlei Schönes mit vielen 
österlichen Überraschungen, z.B. schön gestaltete Ostereier, Osterkerzen, 
Kränze und Palmkreuze. Für Schleckermäuler gibt’s Kaffee und Kuchen. 

Sonntag, 25. März 2018, 19.00 Uhr Grundschulturnhalle 

Konzert der Tittlinger Jugendblaskapelle 
Es wird ein Jubiläumskonzert: „50 Jahre Jugendblaskapelle Dreiburgenland 

Tittling”. Ein musikalischer Querschnitt aus den ganzen Jahren 
sowie Geschichten, Bilder und Anekdoten. Eintritt frei. 

Samstag, 7. April 2018, im Rock Café Groll 

Classic-Rock 
Einlass: 20.00 Uhr, ab 22.00 Uhr Rockmusik vom Feinsten. 

Samstag, 28. April 2018, um 20:00 Uhr im Saal beim Kirchenwirt 

Kabarett mit Ungschminggd 
A bisserl ironisch, a wengal sarkastisch und a gloans bisserl böse, aber dafür 

(wahn)witzig”, so beschreibt die Gruppe sich selbst. Das brandneue Programm 
„ois is out!” – frei übersetzt „Alles ist aus den Fugen, nichts hat mehr 

Bestand” – präsentieren die „Bayerwald-Sarkastiker par excellence“ Kare, 
Sepp und Kale vom Musikkabarett „Ungschminggd“. Einlass 18:00 Uhr 

 
Tourismus-, Kultur- und Gewerbeverein Neukirchen vW. 

 
-  -  - 
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